
 

Genehmigung zur Änderung der Einrichtung und des Betriebes des 

Sonderlandeplatzes (SLP) Bergneustadt „Auf dem Dümpel“ (EDKF) vom 
06.02.2024 
 

Auslegung des Genehmigungsbescheides gemäß § 6 Abs. 5 

Luftverkehrsgesetz (LuftVG) i. V. m. § 74 Abs. 4 

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW) 

Die Genehmigung für den SLP Bergneustadt erging erstmals am 21.07.1976. Nach Durchführung des luftrechtlichen 
Verfahrens habe ich am 06.02.2024 die beantragte Änderungsgenehmigung (Wegfall der gesonderten Segelfluglandebahn) 
sowie weiterer Änderungen (Anpassung an die geltende Rechtslage) gemäß § 6 LuftVG i. V. m. §§ 49 ff Luftverkehrs-

Zulassungsordnung (LuftVZO) unter Auflagen erteilt. 

Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides einschließlich Rechtsbehelfsbelehrung liegt für 2 Wochen in der Zeit  

vom 09.04.2024 bis zum 22.04.2024 (einschließlich) 

im Rathaus der Stadt Bergneustadt, Kölner Str. 256 in 51702 Bergneustadt (im Flur von Ebene 3 neben dem Aufzug) zu 

folgenden Zeiten:  

● montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr und  
● montags bis donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

zur allgemeinen Einsichtnahme aus und kann dort eingesehen werden. 

Es erfolgt zusätzlich eine entsprechende Internetveröffentlichung auf der Homepage der Bezirksregierung Düsseldorf 
(http://www.brd.nrw.de unter der Rubrik „Offenlagen“) mit Zugriffsmöglichkeit auf die genannte Änderungsgenehmigung. 

Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen (§ 27a Absatz 1 VwVfG NRW). 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt. 

BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF    

Dezernat 26 - Luftfahrtbehörde - 

Am Bonneshof 35 

40474 Düsseldorf 

AZ: 26.05.01.01-1-EDKF Düsseldorf, 20.02.2024 

Im Auftrag 

gez. Schriever 

 

 

Veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Bergneustadt „Bergneustadt im Blick“ vom 

27.03.2024, Folge 815 
 

 


